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Stadt Seßlach Beschlussvorlage
Kä/010/2024

Sachgebiet

Kämmerei

Sachbearbeiter

Frau Hartung

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit

Stadtrat 14.05.2024 öffentlich Entscheidung

Betreff

Erlass einer 1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Stadt Seßlach (BGS - EWS) vom 20.04.2016

Anlagen:

1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung Entwässerung 01.07.2024

Die aktuelle Grundgebühr (§ 9a der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-
EWS)) und die Einleitungsgebühr (§ 10 BGS-EWS) wurden zuletzt zum 01.07.2016 angepasst.

Eine Neukalkulation unter Berücksichtigung der angenommenen Einnahmen und Ausgaben für die
Jahre 2024 bis 2028 und der Über- und Unterdeckung aus den Jahren 2016 bis 2019 für das
Stadtgebiet Seßlach ergab einen durchschnittlichen jährlichen Fehlbetrag von 279.000,00 €.

Um diese Fehlbeträge auszugleichen, wird folgende Gebührenanpassung ab dem 01.07.2024
vorgeschlagen:
a) Grundgebühr:

von derzeit 80,00 € um 10,00 € auf 90,00 € pro Jahr und Grundstück
b) Verbrauchsgebühr:

von derzeit 1,68 €/m³ um 1,56 €/m³ auf 3,24 €/m³ Abwasser.

Es wird vorgeschlagen, die 1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzungsatzung der Stadt Seßlach zu beschließen.

Vorschlag zum Beschluss:
Der Stadtrat beschließt eine 1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzungsatzung der Stadt Seßlach vom 20.04.2016, die zum Bestandteil des
Protokolls erklärt wird.


